Rote Karte für KIK !!!

KIK Stundenlöhne sind sittenwidrig!  Der KIK Stunden-lohn von 5,20 € ist für die Tätigkeit eines Verkäufers oder einer Verkäuferin im Einzelhandel SITTENWIDRIG!

So entschieden vom Landesarbeitsgericht Hamm, AZ 6 SA1248/08 und 6 SA 1372/08)

KIK lässt sich sein Personal über
Hartz IV subventionieren!!!
Die Firma KIK beging mit der sittenwidrigen Bezahlung eine unerlaubte Handlung. Das Landesarbeitsgericht Hamm stellt ausdrücklich fest, dass im Fall KIK der Straftatbestand des Wuchers nach Strafgesetzbuch vorliegt.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit und Soziales – Hartz IV muss weg! informiert, dass die Arbeitnehmer bei KIK gezwungen sind, als sogenannte Aufstocker zu den Grundsicherungsstellen zu gehen, um mit dem „aufstockenden“ Hartz IV überleben zu können. 

Arm trotz Arbeit ist demütigend!

Die Landearbeitsgemeinschaft Arbeit und Soziales – Hartz IV muss weg! unterstützt die Verkäuferinnen und Verkäufer von KIK indem sie auf das Geschäftsge-bahren des Unternehmens KIK hinweist und dieses auf das Schärfste verurteilt.

www.lag-hartziv-muss-weg.de

Informieren Sie sich auch über Schlecker, Fressnapf, Müllermilch 
und andere Wirtschaftszerstörer.

